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Die folgenden "Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen" gelten für Verträge zwischen Steu-

erberatern, Steuerbevollmächtigten und 
Steuerberatungsgesellschaften (im Folgen-
den "Steuerberater" genannt) und ihren Auf-
traggebern, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich schriftlich vereinbart oder gesetz-

lich zwingend vor geschrieben ist. 

1. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater 
zu erbringenden Leistungen ist der er-
teilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag 
wird nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Berufsausübung unter Beach-
tung der einschlägigen berufsrechtli-
chen Normen und der Berufspflichten 
(STBerG, BOStB) ausgeführt. 

(2) Dem Steuerberater sind die benötigten 
Unterlagen und Aufklärungen vollstän-
dig zu geben. Die Prüfung der Richtig-
keit, Vollständigkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit der übergebenen Unterlagen 
und Zahlen, insbesondere der Buchfüh-
rung und Bilanz, gehört nur zum Auf-
trag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. 
Der Steuerberater wird die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbeson-
dere Zahlenangaben, als richtig zu 
Grunde legen. Soweit er offensichtliche 
Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflich-
tet, darauf hinzuweisen. 

(3) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die 
Vertretung vor Behörden, Gerichten und 
sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert 
zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit 
des Auftraggebers eine Abstimmung mit 
diesem über die Einlegung von Rechts-
behelfen oder Rechtsmitteln nicht mög-
lich, ist der Steuerberater im Zweifel zu 
fristwahrenden Handlungen berechtigt 
und verpflichtet. 

2. Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe 
der Gesetze verpflichtet, über alle Tat-
sachen, die ihm im Zusammenhang mit 
der Ausführung des Auftrags zur Kennt-
nis gelangen, Stillschweigen zu bewah-
ren, es sei denn, dass der Auftraggeber 
ihn schriftlich von dieser Verpflichtung 
entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht 
besteht auch nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses fort. Die Verschwie-
genheitspflicht besteht im gleichen Um-
fang auch für die Mitarbeiter des Steuer-
beraters. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht 
nicht, soweit die Offenlegung zur Wah-
rung berechtigter Interessen des Steu-
erberaters erforderlich ist. Der Steuer-
berater ist auch insoweit von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbunden, als er 
nach den Versicherungsbedingungen 
seiner Berufshaftpflichtversicherung zur 
Information und Mitwirkung verpflichtet 
ist. 

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussage-
verweigerungsrechte nach § 102 AO,  
§ 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unbe-
rührt. 

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, perso-
nenbezogene Daten des Auftraggebers 
und dessen Mitarbeitern im Rahmen der 
erteilten Aufträge maschinell zu erheben 
und in einer automatisierten Datei zu 

verarbeiten oder einem Dienstleistungs-
rechenzentrum zur weiteren Auftragsda-
tenverarbeitung zu übertragen. 

(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gut-
achten und sonstige schriftliche Äuße-
rungen über die Ergebnisse seiner Tä-
tigkeit Dritten nur mit Einwilligung des 
Auftraggebers aushändigen. Darüber 
hinaus besteht keine Verschwiegen-
heitspflicht, soweit dies zur Durchfüh-
rung eines Zertifizierungsaudits in der 
Kanzlei des Steuerberaters erforderlich 
ist und die insoweit tätigen Personen ih-
rerseits über ihre Verschwiegenheits-
pflicht belehrt worden sind. Der Auftrag-
geber erklärt sich damit einverstanden, 
dass durch den Zertifizierer/Auditor Ein-
sicht in seine – vom Steuerberater ab-
gelegte und geführte - Handakte ge-
nommen wird. 

3. Mitwirkung Dritter 

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur 
Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, 
fachkundige Dritte sowie datenverarbei-
tende Unternehmen heranzuziehen. 

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen 
Dritten und datenverarbeitenden Unter-
nehmen hat der Steuerberater dafür zu 
sorgen, dass diese sich zur Verschwie-
genheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 ver-
pflichten. 

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allge-
meinen Vertretern (§ 69 StBerG). sowie 
Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im 
Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in 
die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG 
zu verschaffen. 

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, in Er-
füllung seiner Pflichten nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz, einen Beauftrag-
ten für den Datenschutz zu bestellen. 
Sofern der Beauftragte für den Daten-
schutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 1 S. 
3 der Verschwiegenheitspflicht unter-
liegt, hat der Steuerberater dafür Sorge 
zu tragen, dass der Beauftragte für den 
Datenschutz sich mit Aufnahme seiner 
Tätigkeit auf das Datengeheimnis ver-
pflichtet. 

4. Mängelbeseitigung 

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Be-
seitigung etwaiger Mängel. Dem Steuer-
berater ist Gelegenheit zur Nachbesse-
rung zu geben. Der Auftraggeber hat 
das Recht - wenn und soweit es sich bei 
dem Mandat um einen Dienstvertrag im 
Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt - 
die Nachbesserung durch den Steuer-
berater abzulehnen, wenn das Mandat 
durch den Auftraggeber beendet und 
der Mangel erst nach wirksamer Been-
digung des Mandats durch einen ande-
ren Steuerberater festgestellt wird. 

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend 
gemachten Mängel nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist oder lehnt er die 
Mängelbeseitigung ab, so kann der Auf-
traggeber auf Kosten des Steuerbera-
ters die Mängel durch einen anderen 
Steuerberater beseitigen lassen bzw. 
nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung 
des Vertrags verlangen. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. 
Schreibfehler, Rechenfehler) können 

vom Steuerberater jederzeit auch Drit-
ten gegenüber berichtigt werden. Sons-
tige Mängel darf der Steuerberater Drit-
ten gegenüber mit Einwilligung des Auf-
traggebers berichtigen. Die Einwilligung 
ist nicht erforderlich, wenn berechtigte 
Interessen des Steuerberaters den Inte-
ressen des Auftraggebers vorgehen. 

5. Haftung 

(1) Der Steuerberater haftet für eigenes so-
wie für das Verschulden seiner Erfül-
lungsgehilfen. 

(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen 
den Steuerberater auf Ersatz eines 
nach Abs. 1 fahrlässig verursachten 
Schadens wird auf Euro 1.000.000 (in 
Worten: Euro eine Millionen) begrenzt. 

(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewi-
chen, insbesondere die Haftung auf ei-
nen geringeren als den in Abs.2 ge-
nannten Betrag begrenzt werden soll, 
bedarf es einer schriftlichen Vereinba-
rung, die gesondert zu erstellen ist und 
dem Auftraggeber zusammen mit die-
sen Allgemeinen Auftragsbedingungen 
bei Vertragsabschluss ausgehändigt 
werden soll. 

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des 
Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer 
kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, ver-
jährt er  

a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt 
an, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Auftraggeber von den 
den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste, 

b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis o-
der grob fahrlässige Unkenntnis in 
fünf Jahren von seiner Entstehung 
an, 

und 

c) ohne Rücksicht auf seine Entste-
hung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in zehn Jah-
ren von der Begehung der Hand-
lung, der Pflichtverletzung oder dem 
sonstigen den Schaden auslösen-
den Ereignis an. 
Maßgeblich ist die früher endende 
Frist. 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen 
Regelungen gelten auch gegenüber an-
deren Personen als dem Auftraggeber, 
soweit ausnahmsweise im Einzelfall ver-
tragliche oder außervertragliche Bezie-
hungen auch zwischen dem Steuerbe-
rater und diesen Personen begründet 
worden sind. 

(6) Von den Haftungsbegrenzungen ausge-
nommen sind Haftungsansprüche für 
Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. 

6. Pflichten des Auftraggebers; Unterlas-
sene Mitwirkung und Annahmeverzug 
des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung ver-
pflichtet, soweit es zur ordnungsgemä-
ßen Erledigung des Auftrags erforder-
lich ist. Insbesondere hat er dem Steu-
erberater unaufgefordert alle für die 
Ausführung des Auftrags notwendigen 



Unterlagen vollständig und so rechtzei-
tig zu übergeben, dass dem Steuerbera-
ter eine angemessene Bearbeitungszeit 
zur Verfügung steht. Entsprechendes 
gilt für die Unterrichtung über alle Vor-
gänge und Umstände, die für die Aus-
führung des Auftrags von Bedeutung 
sein können. Der Mandant ist verpflich-
tet, alle schriftlichen und mündlichen 
Mitteilungen des Steuerberaters zur 
Kenntnis zu nehmen und bei Zweifels-
fragen Rücksprache zu halten. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlas-
sen, was die Unabhängigkeit des Steu-
erberaters oder seiner Erfüllungsgehil-
fen beeinträchtigen könnte. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Ar-
beitsergebnisse des Steuerberaters nur 
mit dessen schriftlicher Einwilligung wei-
terzugeben, soweit sich nicht bereits 
aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung 
zur Weitergabe an einen bestimmten 
Dritten ergibt. 

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftragge-
ber in dessen Räumen Datenverarbei-
tungsprogramme ein, so ist der Auftrag-
geber verpflichtet, den Hinweisen des 
Steuerberaters zur Installation und An-
wendung der Programme nachzukom-
men. Des Weiteren ist der Auftraggeber 
verpflichtet und berechtigt, die Pro-
gramme nur in dem vom Steuerberater 
vorgeschriebenen Umfang zu vervielfäl-
tigen. Der Auftraggeber darf die Pro-
gramme nicht verbreiten. Der Steuerbe-
rater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. 
Der Auftraggeber hat alles zu unterlas-
sen, was der Ausübung der Nutzungs-
rechte an den Programmen durch den 
Steuerberater entgegensteht. 

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Nr. 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie 
obliegende Mitwirkung oder kommt er 
mit der Annahme der vom Steuerberater 
angebotenen Leistung in Verzug, so ist 
der Steuerberater berechtigt, eine ange-
messene Frist mit der Erklärung zu be-
stimmen, dass er die Fortsetzung des 
Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. 
Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf 
der Steuerberater den Vertrag fristlos 
kündigen (vgl. Nr. 8 Abs. 3). Unberührt 
bleibt der Anspruch des Steuerberaters 
auf Ersatz der ihm durch den Verzug o-
der die unterlassene Mitwirkung des 
Auftraggebers entstandenen Mehrauf-
wendungen sowie des verursachten 
Schadens, und zwar auch dann, wenn 
der Steuerberater von dem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht. 

7. Bemessung der Vergütung; Vorschuss 

(1) Die Vergütung (Gebühren und Ausla-
genersatz) des Steuerberaters für seine 
Berufstätigkeit nach § 33 StBerG be-
misst sich nach der Gebührenverord-
nung für Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte und Steuerberatungsgesell-
schaften, es sei denn, es wäre eine Ver-
einbarung gemäß § 4 StBGebV über 
eine höhere Vergütung getroffen wor-
den. 

(2) Für Tätigkeiten, die in der Gebührenver-
ordnung keine Regelung erfahren (z. B. 
§ 57 Abs. 3 Nm. 2 und 3 StBerG), gilt 
die vereinbarte Vergütung, anderenfalls 
die für diese Tätigkeit vorgesehene ge-
setzliche Vergütung, ansonsten die übli-
che Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 
Abs. 2 BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem 
Vergütungsanspruch des Steuerbera-
ters ist nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig. 

(4) Für bereits entstandene und die voraus-
sichtlich entstehenden Gebühren und 
Auslagen kann der Steuerberater einen 
Vorschuss fordern. Wird der eingefor-
derte Vorschuss nicht gezahlt, kann der 
Steuerberater nach vorheriger Ankündi-
gung seine weitere Tätigkeit für den 
Mandanten einstellen, bis der Vor-
schuss eingeht. Der Steuerberater ist 
verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit 
einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig 
bekannt zu geben, wenn dem Auftrag-
geber Nachteile aus einer Einstellung 
der Tätigkeit erwachsen können. 

8. Beendigung des Vertrags 

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der 
vereinbarten Leistungen, durch Ablauf 
der vereinbarten Laufzeit oder durch 
Kündigung. Der Vertrag endet nicht 
durch den Tod, durch den Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers 
oder im Falle einer Gesellschaft durch 
deren Auflösung. 

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er 
einen Dienstvertrag im Sinne der  
§§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem 
Vertragspartner außerordentlich nach 
Maßgabe des § 627 BGB gekündigt 
werden; die Kündigung hat schriftlich zu 
erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon 
abgewichen werden soll, bedarf es einer 
schriftlichen Vereinbarung, die geson-
dert zu erstellen ist und dem Auftragge-
ber ausgehändigt werden soll. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den 
Steuerberater sind zur Vermeidung von 
Rechtsverlusten des Auftraggebers in 
jedem Fall noch diejenigen Handlungen 
vorzunehmen, die zumutbar sind und 
keinen Aufschub dulde (z.B. Fristverlän-
gerungsantrag bei drohendem Fristab-
lauf). Auch für diese Handlungen haftet 
der Steuerberater nach Nr. 5. 

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem 
Auftraggeber alles, was er zur Ausfüh-
rung des Auftrags erhält oder erhalten 
hat und was er aus der Geschäftsbesor-
gung erlangt, herauszugeben. Außer-
dem ist der Steuerberater verpflichtet, 
dem Auftraggeber die erforderlichen 
Nachrichten zu geben, auf Verlangen 
über den Stand der Angelegenheit Aus-
kunft zu erteilen und Rechenschaft ab-
zulegen. 

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der 
Auftraggeber dem Steuerberater die bei 
ihm zur Ausführung des Auftrags einge-
setzten Datenverarbeitungsprogramme 
einschließlich angefertigter Kopien so-
wie sonstige Programmunterlagen un-
verzüglich herauszugeben. 

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhält-
nisses sind die Unterlagen beim Steuer-
berater abzuholen. 

9. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Be-
endigung des Vertrags 

Endet der Auftrag vor seiner vollständi-
gen Ausführung, so richtet sich der Ver-
gütungsanspruch des Steuerberaters 
nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall 
hiervon abgewichen werden soll, bedarf 
es einer schriftlichen Vereinbarung, die 
gesondert zu erstellen ist und dem Auf-
traggeber ausgehändigt werden soll. 

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurück-
behaltungsrecht von Arbeitsergebnissen 
und Unterlagen 

(1) Der Steuerberater hat die Handakten 
auf die Dauer von zehn Jahren nach 
Beendigung des Auftrags aufzubewah-
ren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch 
schon vor Beendigung dieses Zeit-
raums, wenn der Steuerberater den Auf-
traggeber schriftlich aufgefordert hat, 
die Handakten in Empfang zu nehmen, 
und der Auftraggeber dieser Aufforde-
rung binnen sechs Monaten, nachdem 
er sie erhalten hat, nicht nachgekom-
men ist. 

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vor-
schrift gehören alle Schriftstücke, die 
der Steuerberater aus Anlass seiner be-
ruflichen Tätigkeit von dem Auftragge-
ber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt je-
doch nicht für den Briefwechsel zwi-
schen dem Steuerberater und seinem 
Auftraggeber und für die Schriftstücke, 
die dieser bereits in Urschrift oder Ab-
schrift erhalten hat, sowie für die zu in-
ternen Zwecken gefertigten Arbeitspa-
piere. 

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers 
spätestens nach Beendigung des Auf-
trags, hat der Steuerberater dem Auf-
traggeber die Handakten innerhalb einer 
angemessenen Frist herauszugeben. 
Der Steuerberater kann von Unterlagen, 
die er an den Auftraggeber zurückgibt, 
Abschriften oder Fotokopien anfertigen 
und zurückbehalten. 

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe 
seiner Arbeitsergebnisse und der Hand-
akten verweigern, bis er wegen seiner 
Gebühren und Auslagen befriedigt. ist. 
Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehal-
tung nach den Umständen, insbeson-
dere wegen verhältnismäßiger Geringfü-
gigkeit der geschuldeten Beträge, ge-
gen Treu und Glauben verstoßen 
würde. Bis zur Beseitigung vom Auftrag-
geber rechtzeitig geltend gemachter 
Mängel ist der Auftraggeber zur Zurück-
behaltung eines angemessenen Teils 
der Vergütung berechtigt. 

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort 

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung die 
sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt 
nur deutsches Recht.  

(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auf-
traggebers, wenn er nicht Kaufmann im 
Sinne des HGB ist, ansonsten der Sitz 
des Steuerberaters. 

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderun-
gen und Ergänzungen 

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser 
Auftragsbedingungen unwirksam sein o-
der werden sollten, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine gültige zu ersetzen, 
die dem angestrebten Ziel möglichst 
nahe kommt. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser 
Auftragsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. 


